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(3) Die Nachzahlung bei der Nettogewinnabfüh
rung (überplanmäßige Nettogewinnabführung) ist 
wie folgt zu berechnen:

Gesamtgewinn abzüglich folgender Beträge:
a) Zuweisungen zum Direktorfonds, soweit dieser 

zu Lasten des Gewinnes gebildet worden ist,
b) Körperschaftsteuer (einschl. darauf anzurech

nender Kapitalertragsteuer),
c) auf den gleichen Zeitraum entfallende plan

mäßige Nettogewinnabführung.
(4) Stellt sich im Laufe des Jahres vor Aufstellung 

der Jahresbilanz heraus, daß die auf die Körper
schaftsteuer und Nettogewinnabführung geleisteten 
Zahlungen einschl. der Nachzahlungen nach §3 Abs. t 
und 2 höher sind als die Körperschaftsteuer und 
Nettogewinnabführungen nach dem tatsächlich er
zielten Gewinn, so wird der Unterschied auf später 
fällig werdende Zahlungen vorläufig angerechnet. Die 
grundsätzliche Verpflichtung der Abgabenschuldner 
zur Erfüllung der sich aus den Finanzplänen er
gebenden Abgabenverpflichtungen bleibt bis zur end
gültigen Bestätigung der Jahresbilanzen bestehen.

§ 4
Endgültige Festsetzung der Körperschaftsteuer 

und Nettogewinnabführung
Die Festsetzung der Körperschaftsteuer und Netto

gewinnabführung für das abgelaufene Jahr wird 
auf Grund der Jahresbilanzen und Ergebnisrech
nungen durch die für die Besteuerung des Abgaben
schuldners zuständige Dienststelle der Abgabenver
waltung vorgenommen.

§ 5
Errechnung der endgültigen Nettogewinnabführung

Die endgültige Nettogewinnabführung ist wie 
folgt zu errechnen:

Gesamtgewinn abzüglich folgender Beträge:
a) Zuweisungen zum Direktorfonds, soweit dieser 

zu Lasten des Gewinnes gebildet worden ist,
b) Körperschaftsteuer (einschl. darauf anzurech

nender Kapitalertragsteuer).

§ 6
Ubergangsregelung für die Körperschaftsteuer

Bei Abgabenschuldnern im Sinne dieser Durch
führungsbestimmung, die Körperschaftsteuervoraus
zahlungen für das Kalenderjahr 1950 nicht nach 
den Grundsätzen der Zwanzigsten Durchführungs
bestimmung vom 29. März 1950 zur Steuerreform
verordnung (GBl. S. 307), sondern nach den für son
stige Körperschaften geltenden Grundsätzen ent
richtet haben, werden die nach der bisherigen Rege
lung am 20. Januar 1951 auf Grund des Ergebnisses 
des 4. Kalendervierteljahres 1950 entrichteten Kör
perschaftsteuervorauszahlungen auf die planmäßi
gen Abführungsverpflichtungen des Kalenderjahres 
1951 angerechnet ^

Inkrafttreten
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir

kung vom 1. Januar 1951 in Kraft.
Berlin, den 14. April 1951

Ministerium der Finanzen 
I. V.. G e o r g i n o 

Staatssekretär

Berichtigung
In der Ersten Durchführungsbestimmung vom 20. 

April 1951 zum Gesetz über den Staatshaushalts
plan 1951 (GBl. S. 288) muß es in der 4. Zeile des 
§ 3 Abs. 6 statt „gemäß den Abs. 1, 2 und 4“ richtig 
heißen: „gemäß § 8 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes“.
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